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Drittes1
) Kirdtengesetz 

zur··Änderung der Kirdtenordnuhg der Evangelisdten Kirdte von Westfalen 
vom 1. Dezember 1953 (KABl. 1954, S. 25) 

Vom 28. Oktober 1966 

Die, • Landessynode hat folgendes Kirchengesetz 
beschlossen: 

§ 1 

Ar U k e 1 4 der Kirchenordnung erhält fol
gende Fassung: 

Die Evangelische Kirche .von Westfalen, ihre 
Kirchenkreise, ihre Kirchengemeinden sowie ihre 
Gemeinde- und Gesamtverbände sind Körperschaf
ten des öffentlichen Rechts. 

§ 2 

Dem A r t i k e 1 3 0 der Kirchenordnung wird 
folgender Abs a t z 2 angefügt: 

Entsprechendes gilt für die ordinierten Kandi
datinnen des Pastorinnenamtes. 

§ 3 

Ar t i k e 1 3 8 S a t z 1 der Kirchenordnung 
erhält folgende Fassung: 

Wer hauptamtlich in einem Beamten-, Ange
stellten- oder Arbeitsverhältnis zu einer Kirchen
gemeinde oder. zu einem Gemeinde- oder Gesamt
verband, dem die Gemeinde angeschlossen ist, steht, 
kann nicht Presbyter dieser Kirchengemeinde sein. 

1) . Das erste Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenord
nung ist vom 24, · Oktober 1956 (KABL 1959 S. 1), das 
zweite Änderungsgesetz ist vom 23. Oktober 1964 (KABL 
1964 s. 121). 

§ 4 

(1) Artike 1 6 5 Absa fz 2 Satz 1 der 
Kirchenordnung erhält folgende Fassung: 

In· Gemeinden mit. mehreren· Pfarrstellen· wech
selt der Vorsitz unter deren Inhabern jährlich nach 
einer vom Presbyterium aufgestellten Ordnung. 

(2) Im Artikel 65 Absatz 2 Satz 2 der 
Kirchenordnung werden die Worte ,,dem Pfarrer 
(den Pfarrern)" ersetzt durch die Worte „den Pfarr
stelleninhabern". 

(3) Dem A r ti ke 1 6 5 Ab s atz 2 der Kirchen
ordnung Wird folgender Satz. angefügt: 

Sind die Inhaber der Pfarrstellen vorüberge
hend verhindert, den Vorsitz im Presbyterium 
wahrzunehmen, führt der Kirchmeister den Vorsitz. 

(4) In Artikel 65 Absatz 3 der Kirchen ... 
ordnung wird das Wort „Pfarrers" ersetzt durch 
das Wort „Pfarrstelleninhabers«. 

§ 5 

A r t i k e 1 7 5 A b s a t z 2 der Kirchenordnung 
erhält folgende .Fassung: 

Der Gemeindebeirat soll Gemeindeglieder, deren 
Mitarbeit erwünscht ist, und die in der Gemeinde 
tätigen Dienste zusammenfassen, nämlich Vertreter 
der diakonischen Arbeit der Gemeinde, der Ge
meindebeamten und -angestellten, der Lehrer, die 
Evangelische Unterweisung erteilen, des Männer
dienstes, der Frauenhilfe, der Jugendarbeit, des 
Helferkreises im Kindergottesdienst sowie der an
deren Dienste. 



§ 6 

A r t i k e 1 11 9 A b s a t z 2 d) der Kirchen
ordnung erhält folgende Fassung: 

Die Landessynode besteht aus: 

d) Theologieprofessoren, von denen je einer 
durch die Evangelisch-Theologische Fakultät (Ab
teilung) jeder Universität im Gebiet der Evange
lischen Kirche von Westfalen und durch die Theo
logische Schule Bethel entsandt wird, solange eine 
angemessene Einwirkung der Kirche auf die Be
setzung der Lehrstühle und die statutarisch fest
gelegte kirchliche Stellung der Theologischen Schule 
Bethel gewährleistet sind. 

§ 7 

A r t i k e I 1 3 7 A b s a t z 2 Z i f f e r 5 der Kir
chenordnung erhält folgende Fassung: 

Sie übt die Aufsicht über die Gemeinden, Kir
chenkreise, Gemeinde- und Gesamtverbände sowie 
die Dienstaufsicht über die kirchlichen Amtsträger 
aus und befindet über Beschwerden. 

§ 8 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1967 in Kraft. 

Bethel, den 28. Oktober 1966. 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

Bielefeld, den 10. November 1966. 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L. S.) D. Wilm 

Kirchengesetz 
über die kreiskirchlichen Pfarrstellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

vom 28. Oktober 1966 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz 
beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

(1) Ober die Errichtung einer kreiskirchlichen 
Pfarrstelle beschließt auf Antrag der Kreissynode 
die Kirchenleitung. Die Kreissynode kann in be
sonderen Fällen dem Kreissynodalvorstand das An-
tragsrecht übertragen. · 

(2) Die Erledigung einer kreiskirchlichen Pfarr
stelle ist dem Landeskirchenamt durch den Super
intendenten anzuzeigen. 

(3) Das Landeskirchenamt entscheidet über die 
Freigabe der Pfarrstelle zur Wiederbesetzung. 

§ 2 

Zum Pfarrer im Dienste eines Kirchenkreises 
können.Pfarrer sowie Hilfsprediger berufen werden, 
die nach den §§ 2 bis 7 des Pfarrerdienstgesetzes 
der Evangelischen Kirche der Union vom 11. No
vember 1960 in der . in der Evangelischen Kirche 
von Westfalen geltenden Fassung vom 27. Oktober 
1961 (KABL 1962 S. 139) anstellungsfähig sind. 

§ 3 
(1) Vor jeder Besetzung muß der Kreissynodal

vorstand den für das Arbeitsgebiet zuständigen 
Synodalausschuß oder den Synodalvertreter hören. 

(2) In allen Besetzungsfällen soll eine Beratung 
über die Bewerber zwischen dem Kreissynodalvor
stand und dem Landeskirchenamt stattfinden. 

II. Verfahren bei der Wahl 

(2) Die Bewerbungen sind an den Superinten
denten des Kirchenkreises zu richten. 

(3) Das Landeskirchenamt kann weitere Be
werber vorschlagen. 

§ 5 

(1) Der Kreissynodalvorstand bestimmt, ob und 
gegebenenfalls wo die Bewerber vor der Wahl eine 
Predigt halten oder auf welche andere geeignete 
Weise sie sich vorstellen sollen. 

(2) Die Mitglieder der Kreissynode sind hiervon 
schriftlich zu benachrichtigen. 

§ 6 

(1) Der Kreissynodalvorstand wählt den kreis
kirchlichen Pfarrer in einer Sitzung. 

(2) Soweit ein Mitglied des Kreissynodalvor
standes verhindert ist, an der Wahlhandlung teil
zunehmen, tritt sein Vertreter an seine Stelle. 

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
Stimmen des verfassungsmäßigen Mitgliederbe
standes des Kreissynodalvorstandes erhält. 

§ 7 

(1) Das Wahlergebnis ist jedem stimmberech
tigten Mitglied der Kreissynode bekanntzugeben 
mit dem Hinweis, daß es einen schriftlich begrün
deten Einspruch wegen Lehre, Wandel oder Gaben 
des Gewählten oder wegen Verletzung der Vor
schriften des Wahlverfahrens erheben kann. Der 
Einspruch ist spätestens zwei Wochen nach Emp
fang des Schreibens beim Superintendenten ein
zulegen. 

(2) Ober den Einspruch entscheidet nach Stel
lungnahme des Kreissynodalvorstandes das Lan
deskirchenamt. 

§ 8 

§ 4 (1) Der Superintend~11t fgrcJ.grt pac!IJ. :mr.l~igung ....... . 
.. .. . (f)UäsWälilreclifdesKfrclienkreiseswfrddÜrch efwaiger Einsprüche den Gewählten auf, sich in-

den Kreissynodalvorstand ausgeübt. nerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
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über die Annahme der Wahl zu erklären. Er legt 
ihm dabei die Berufungsurkunde nebst einer Nach
weisung seiner Amtsverrichtungen und seines 

· Diensteinkommens zur Unterzeichnung vor. 
(2) Lehnt der Gewählte die Wahl ab oder wird 

die Wahl nicht bestätigt, so hat der Kreissynodal
vorstand alsbald eine neue Wahl vorzunehmen. 

§ 9 

Der Superintendent übersendet nach Annahme
erklärung des Gewählten dem Landeskirchenamt 
die Niederschrift über die Wahl nebst den dazu
gehörigen Wahlunterlagen und die von dem Ge
wählten unterzeichnete Berufungsurkunde nebst 
den Nachweisungen seiner Amtsverrichtungen und 
seines Diensteinkommens. 

§ 10 
(1) Die Wahl bedarf der Bestätigung durch das 

Landeskirchenamt. 
(2) Die Bestätigung ist zu versagen, wenn 

a) in den Wahlverfahren Fehler vorgekommen sind, 
die auf das Wahlergebnis Einfluß haben 
konnten, 

b) der Gewählte nicht wählbar war, 
c) der Gewählte durch Werben um Stimmen oder 

sonst auf unwürdige Weise auf die Wahl einzu
wirken versucht hat, 

d) ein Einspruch gegen die Wahl vom Landeskir
chenamt als begründet anerkannt ist. 

§ 11 

(1) Der gewählte Pfarrer muß innerhalb von 
drei Monaten nach Annahme der Berufung sein 
Amt antreten. Eine Verlängerung dieser Frist durch 
den Kreissynodalvorstand ist in Ausnahmefällen 
mit Zustimmung des Landeskirchenamtes möglich. 

(2) War der Gewählte bereits in einem Pfarr
amt innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutsch
land .fest angestellt, so tritt er am Tage nach dem 
Ausscheiden aus seinem bisherigen Amt, andern
falls am Tage der Einführung in die Rechte und 
Einkünfte des neuen Pfarramts ein. 

III. Die Einführung des Pfarrers 

§ 12 

Der Superintendent führt den berufenen Pfar
rer in einem Gottesdienst unter Mitwirkung der 
Mitglieder des Kreissynodalvorstandes nach der 
Agende in sein Amt ein. Der eingeführte Pfarrer 
hält seine Antrittspredigt. Die Mitglieder der Kreis
synode und des zuständigen Ausschusses sowie die 
Presbyterien des Kirchenkreises sind einzuladen. 

IV. Sonstige Bestimmungen 

§ 13 
Die §§ 47 bis 61 des Pfarrerdienstgesetzes über 

die Veränderung des Dienstverhältnisses des Pfar
rers finden Anwendung. Dabei werden auch die im 
Pfarrerdienstgesetz dem Presbyterium zugewie
senen Aufgaben durch den Kreissynodalvorstand 
wahrgenommen. 

§ 14 

(1) Der Dienst des Pfarrers an Wort und Sa
krament wird vom Kreissynodalvorstand durch die 
Dienstanweisung näher geregelt. 

(2) Der Pfarrer soll dem Presbyterium einer 
Kirchengemeinde mit beratender Stimme ange
hören. Näheres ordnet der Kreissynodalvorstand 
im Einvernehmen mit dem Presbyterium. 

(3) Der Pfarrer soll von dem Superintendenten 
zu den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes ein
geladen werden, wenn Fragen seines Arbeitsberei
ches behandelt werden. 

§ 15 
Dieses Gesetz gilt entsprechend für die Pasto

rinnen in kreiskirchlichen Pfarrstellen oder Pa
storinnenstellen. 

§ 16 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1967 in 
Kraft. 

Bethel, den 28. Oktober 1966. 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

Bielefeld, den 10. November 1966. 
Die Leitung 

der Evangelischen Kirche von Westfalen 
{L. S.) D. Wilm 

Pastoralkolleg 1967 

Landeskirchenamt 
Az.: 30212/C 4-13 

Bielefeld, den 28. 11. 1966 

In den inzwischen durch die Herren Superinten
denten übersandten Einladungen des Herrn Präses 
zu den Pastoralkollegs im Jahre 1967 ist im Ta
gungsplan das im April vorgesehene Pastoralkolleg 
für die Zeit vom 24. bis 29. 4. 1967 angegeben. We
gen einer nachträglich eingetretenen Terminände
rung mußte dieses Pastoralkolleg vorverlegt wer
den. Die in der vorhergehendenAusgabe des Kirch
lichen Amtsblattes angegebene Zeit vom 17. bis 
22. 4. 1967 ist daher richtig. 

Viertes Kolleg zur Weiterbildung 
hauptamtlicher Mitarbeiter 

Landeskirchenamt 
Az.: 29699/C 16-15 

Bielefeld, den 7. 12. 1966 

In der Zeit vom 6.-25. 2. 1967 findet das vierte 
Kolleg zur Weiterbildung hauptamtlicher Mitar
beiter in der Jugendarbeit in Haus Husen, Dort
mund-Hohensyburg, statt. 
Thema des Kollegs: Jugendarbeit, insbesondere 

Gruppenpädagogik, Bibelarbeit sowie psycho
logische und soziologische Fragen. 

Leitung: Landesjugendpfarrer Werner Sturm in 
Verbindung mit mehreren Referenten und Mit
arbeitern. 

Die Einladung erfolgt durch die Evangelische 
Kirche von Westfalen, die auch die Kosten über
nimmt. 

Das Kolleg gilt als Mitarbeiterseminar im Rah
men der allgemeinen Fortbildung (KABl. 1966 
S. 127) und wird als Aufbaukursus für die Jugend
arbeit zur Ablegung der 2. Prüfung zugelassen. 

Anmeldungen oder Anfragen sind zu richten an 
das Landesjugendpfarramt, 46 Dortmund, Olpe 35. 
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Einführungskurse 
in die evangelische Jugendarbeit 

Landeskirchenamt 
Az.: 30737/C 18-17 

Bielefeld, den 2. 12. 1966 

Die „Evangelische weibliche Jugend Deutsch
lands - Burckhardthaus e. V." führt in Gelnhausen 
(Hessen) 

vom 30. Januar - 25. Februar 1967 und 
vom 10. Juli - 29. Juli 1967 

Kurse durch zur Einführung in die evangelische 
Jugendarbeit. 

Eingeladen sind dazu ehrenamtliche und neben
berufliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Jugendarbeit. Die Kurse geben keine abgeschlos
sene Berufsausbildung, aber vermitteln Grund
kenntnisse, die für die Übernahme von verantwort
lichen Aufgaben in der Gemeinde notwendig sind. 

Die Kosten für den Teilnehmer betragen DM 
185,- für den 4-Wochenkursus, DM 140,- für den 
3-Wochenkursus. In Einzelfällen ist eine Ermäßi
gung des Teilnehmerbeitrags möglich. Der 14-tägige 
Sonderurlaub, der berufstätigen Jugendgruppen
leitern gewährt wird, kann für die. Kurse bean
tragt werden. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir 
um rechtzeitige Anmeldung: 

Für den 4-Wochenkursus bis zum 14. Januar 1967 
Für den 3-Wochenkursus bis zum 15. Juni 1967 

an das Burckhardthaus in 646 Gelnhausen, Herz
bachweg 2. - Dort sind auch weitere Einzelheiten 
zu erfahren. 

Grundkurs für Mitarbeiter in Jungseharen 
Landeskirchenamt 
Az.: 29478/C 16-03 

Bielefeld, den 22. 11. 1966 

Das Evangelische Mädchenwerk in Westfalen 
lädt ein zu einem Grundkurs für Mitarbeiter in 
Jungseharen im ersten Halbjahr 1967: 

4./5. Februar - 4./5. März - 15./16. April -
10./11. Juni. 

Es handelt sich um einen Grundkurs mit vier 
Schwerpunkten, die sich auf vier Wochenenden ver
teilen. Die beiden ersten Schwerpunkte sind Psy
chologie und Gruppenpädagogik, die beiden näch
sten Schwerpunkte: Biblische Auslegung und Um
gang mit Massenmedien. Kosten in Höhe von 
40,- DM. 

Es erscheint angemessen, daß diese Kosten und 
die Reise von der entsendenden Kirchengemeinde 
oder dem entsendenden Verein übernommen wer
den. Die Leitung liegt in den Händen von Pastor 
Schibilsky, Bielefeld, und der beiden Mitarbei
terinnen von Haus Husen, von Bockelberg und Vo
gelreuter. 

Anmeldungen erbeten an: Evangelisches Mäd
chenwerk in Westfalen, 46 Dortmund-Syburg, 
Haus Husen. 

Im Bereich unserer Landeskirche haben sich im 
letzten Winter wieder zahlreiche bedauerliche Per
sonenschäden ereignet, die darauf· zurückzuführen'. 
sind, daß. die von den Kirchengemeinden zu unter
haltenden Wege und Zufahrten während derSchnee
uhd Frostperiode nicht . ordnungsgemäß gestreut 
und gereinigt worden sind. 

Bekanntlich sind die Kirchengemeinden und 
sonstigen kirchlichen Einrichtungen im Bereich 
der Evangelischen Kirche von Westfalen durch 
einen Sammel-Haftpflicht-Versicherungsvertrag bei 
der VICTORIA versichert. Aus diesem Versiche
rungsvertrag ist die VICTORIA verpflichtet, be
rechtigte Schadenersatzansprüche Dritter zu be
friedigen und die unberechtigten Ansprüche abzu
wehren. 

Das Bestehen eines Haftpflicht-Versicherungs
schutzes darf jedoch bei unseren Kirchengemeinden 
nicht dazu führen, daß die dem Grundstückseigen
tümer, Mieter und Pächter obliegende Verpflich
tung, die Mitmenschen vor Schäden zu bewahren, 
weniger ernst genommen wird. Abgesehen davon, 
daß die Verantwortlichen bei schwerer Verletzung 
ihrer Sorgfaltspflicht strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen werden können, ist vor allem auch 
zu berücksichtigen, daß sich bei weitem nicht jeder 
Schaden durch Geld wieder beheben läßt. Das gilt 
insbesondere für Knochenbrüche älterer Personen, 
die in der Regel zu schweren Dauerschäden, oft so
gar zu Siechtum und Bettlägerigkeit bis zum Le
bensende führen. Wir müssen daher zu Beginn der 
Winterzeit auf die Streu- und Reinigungspflicht 
ganz besonders hinweisen. 

Die Streupflicht auf Wegen und Bürgersteigen 
beginnt morgens vor dem Einsetzen des Verkehrs. 
Vor dem Streuen ist der Gehweg von Schnee und 
Eis zu säubern. Im Bedarfsfalle muß das Säubern 
und Streuen wiederholt werden. Besonders nach
haltig und sorgfältig sind die Wege zu Kirchen, 
Pfarrhäusern, Vereinshäusern und Heimen zu 
streuen. Wichtig ist dabei, daß nicht zu schmal, 
sondern in ausreichender Breite gestreut wird. Die 
ortspolizeilichen Vorschriften, die gegebenenfalls 
auch die Fahrdämme in die Streupflicht einbezie
hen, sind zu beachten. Es empfiehlt sich, die mit 
dem Streuen und Schneeräumen betrauten Per
sonen über Beginn, Umfang und Art des Streuens 
eingehend zu unterrichten und ständig zu über
wachen. 

Die für die Schäden haupfäächlich verantwort
lichen Mitarbeiter (z. B. Küster, Putzfrauen, Haus
verwalter, Jugendleiter usw.) sind von den vor
stehenden Hinweisen in Kenntnis zu setzen. Es ist 
notwendig, sie in gewissen Zeitabständen auf die 
Wichtigkeit der Schadensverhütung hinzuweisen 
und ihre Tätigkeit zu kontrollieren. 

Sollte es trotz allen Bemühens um die Einhal
tung dieser selbstverständlichen Verpflichtung zu 
Schadensfällen kommen, so sind diese nicht mehr 
wie bisher an die Vorsorge, Filialdirektion in Mün
ster, sondern künftig 

an die Vorsorge, Direktions-Geschäftsstelle, 
4000 Düsseldorf, Immermannstraße 23, 

Streu- und Reinigungspflicht -
Schadensmeldungen 

zu richten. Dabei ist stets die Versicherungsschein
liandeskirchenamt·· · ·· · ····Bielefeld; den 29; 11;·1966 Nr: ·des· Sammet.;HaftpflichtvertragesNr;3·19:t387/ 
Az.: 30022/B 15-17 011/830 anzugeben. 
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Urlauberseelsorge 1967 im Ausland Niederlande 

Landeskirchenamt 
Az.: 27539/C 10:-15 

Bielefeld, den 9. 12. 1966 Ameland N ordwijkerhout 

Das Kirchliche Außenamt in Frankfurt (Main) 
bemüht sich seit Jahren um die kirchliche Betreu
ung der evangelischen Urlauber im Ausland. Durch 
die Errichtung von deutschsprachigen Gottesdien
sten .in den Urlaubszentren soll der großen Zahl 
von deutschen Erholungssuchenden das Wort Gottes 
auch im Urlaub nahegebracht werden. 

Wir veröffentlichen nachstehend eine Liste der 
Orte, in denen im Jahre 1967 Urlauberseelsorge 
vorgesehen ist. Interessierte Pfarrer werden ge
beten, ihre Meldungen für den Urlauberseelsorge
dienst in doppelter Ausfertigung spätestens 
bis zum 1 0. Januar 1 9 6 7 über den Herrn Super
intendenten an das Landeskirchenamt zu richten. 
Dabei ,bitten wir u. a. anzugeben, ob Quartier für 
eine oder mehrere Personen gewünscht wird. 

Der Dienst wird in der Regel den Zeitraum von 
vier Sonntagen nicht überschreiten, mit der An- u. 
Abreise also vier Wochen. Zur Durchführung des 
Dienstes zahlt das Kirchliche Außenamt 

eine Beihilfe von 350,- DM, 
für Österreich 300,- DM zuzüglich 700 Schilling 
vom EOK in Wien. 
Wir zahlen einen Zuschuß von 300,- DM. 

Orts- und Zeitplan 

Österreich 

Tirol 
Fulpmes 
Innsbruck - Umgebung 
Kitzbühel*) 
Landeck und Imst 
Lienz 
Matrei in Osttirol 
Mayrhofen 
Seefeld 
Wörgl 

Salzburg 
Badgastein *) 
Bad Hofgastein*) 
Mittersill 
Saalbach 
Saalfeld bei Zell am 

See*) 
Salzburg 

Oberösterreich 
Attersee 
Bad Goisern 
Bad Hall*) 
Bad Ischl 
Gallspach 
Gmunden 
Kirchdorf an der Krems 
Mondsee 
St. Gilgen 
St. Wolfgang 

Kärten 

Bad Kleinkirchheim 
Gmünd im Liesertal 
Klopeinersee 
Kötschach-Mauthen 
Mallnitz 
Millstatt 
Obervellach 
Pörtschach*) 
Sattendorf 
Techendorf* 
Tschöran und Ossiach 

Niederösterreich 

Baden bei Wien 
Mitterbach am Erlaufsee 
Payerbach 

Burgenland 

Bad Tatzmannsdorf 

Steiermark 

Bad Aussee 
Bad Gleichenberg*) 

Vorarlberg 

Bludenz 
Feldkirch 
Gaschurn 
Lech am Arlberg 
Schruns im Montafon 

Breskens mit Cadzand 

Burgh (Schouwen) 

Callantsoog und Juli 
nadorp 

Den Helder 

Domburg 

Egmond und Bergen 

Hindeloopen 

Hoek van Holland 

Katwijk 

Koudekerke - Bigge
kerke - Meliskerke 

Nordwijk. 

Oostkapelle 

Ouddorp 

Petten und Umgebung 

Schiermonnikoog 

Schoorl und Groet 

Terschelling: 
Midsland 
West-Terschelling 

Texel 

Vlieland 

,Vrouwenpolder 

Wijk aan Zee 

Zandvoort 

Spanien 

Mallorca Playa de Aro 
Tarragon~ 

Dänemark 

Alligne und Umgebung/ 
Bornholm 

Fr0strup Lid Strand / 
Jütland 

Henn~strand / West
jütland 

Hornbäk und Gilleleje / 
Sjaeland 

L0kken / Nordjütland 

Marielyst / Falster 

Mosearava, Veijers und 
Umgebung / Südjüt
land 

N ordby und Ringby / 
Fan0 

Nyk0bing / Sjaeland 
Oksby - Blaavand / 

Südjütland 
S0ndervig bei Ring

k0bing und Umge
bung/ Westjütland 

Italien 

Alassio*) 

Bibione Campingplatz*) 
(Sonderregelung) 

Bordighera *) 

Caorle 

Capri*) 

Cavallino Camping
platz*) 

Cervia bei Milano 
Marittima 

Gardone*) 

Ischia*) 

Lazise und Bardolino *) 
(Sonderregelung) 

Lido Degli Estensi 

Lido de Jesolo 

Lignana*) 

Rimini*) 
Riva 
Sulden *) 
Taormina*) 
Viareggio*) 

Norwegen 

Bergen 

Olden (Südende Nordfjord - Yris Turisthotel) 

Die Urlauberseelsorge geschieht in der Regel im 
Juli und August. Der Dienst in den mit*) bezeich
neten Orten beginnt früher und endet später. Die 
genauen Termine müssen von Fall zu Fall festge
setzt werden. 
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Umpfarrungsurkunde 
Nach Anhörung der Beteiligten wird hierdurch 

folgendes festgesetzt: 

§ 1 
Die Gemeindeglieder der Evangelisch-Luthe

rischen Kirchengemeinde Loh e , soweit sie im Be
zirk Bonneberg der politischen Gemeinde Valdorf 
wohnen, werden aus der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchengemeinde L o h e ausgepfarrt und in die 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde V a 1 -
d o r f eingepfarrt. 

§ 2 
Die neuen Grenzen der Kirchengemeinden Val

dorf und Lohe entsprechen nach der Umpfarrung 
den Grenzen der politischen Gemeinden Valdorf 
und Lohe. 

§ 3 
Die Urkunde tritt am 1. Januar 1967 in Kraft. 

Bielefeld, den 29. September 1966. 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L. S.) D. W i 1 m 
Az.: 19180/A 5-05 b/LoheNaldorf 

Urkunde 
Die durch Urkunde vom 29. September 1966 von 

der Leitung der Evangelischen Kirche von West
falen vollzogene Veränderung der Evangelisch
Lutherischen Kirchengemeinde Lohe und der.Evan
gelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Valdorf 
wird für den staatlichen Bereich anerkannt. 

Detmold, den 17. Oktober 1966 
Der Regierungspräsident 

Im Auftrage: 
gez. Unterschrift 

Urkunde 
über die Teilung einer Kirchengemeinde 

Nach Anhörung der Beteiligten wird folgendes 
festgesetzt: 

§ 1 
Die Evangelische Kirchengemeinde Niederschel

den, Kirchenkreis Siegen, wird in die Evangelisch
Reformierte Kirchengemeinde Nie de r s c h e 1 den 
und in die Evangelisch-Reformierte Kirchenge
meinde Gosen b ach, beide Kirchenkreis Siegen, 
geteilt. 

§ 2 
Das Gebiet der Evangelisch-Reformierten Kir

chengemeinde Gosenbach deckt sich mit dem Ge
biet der früheren Kommunalgemeinden Gasenbach 
und Oberschelden, die mit anderen Gemeinden zur 
Stadt Eiserfeld vereinigt worden sind und jetzt die 
Namen „Eiserfeld-Stadtteil Gosenbach" und „Eiser
feld-Stadtteil Oberschelden" tragen. 

§ 3 
Das Gebiet der Evangelisch-Reformierten Kir

chengemeinde Niederschelden deckt sich mit dem 
. . ·ver'6Ieil5eiideii Gefüef der bi.slierigen Evangeß.schen 

Kirchengemeinde Niederschelden. 
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§ 4 

Die 3. Pfarrstelle der bisherigen Evangelischen 
Kirchengemeinde Niederschelden wird die 1. Pfarr
stelle der Evangelisch-Reformierten Kirchenge
meinde Gosenbach. 

§ 5 

Die Vermögensauseinandersetzung zwischen der 
Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Nieder
schelden und der Evangelisch-Reformierten Kir
chengemeinde Gosenbach erfolgt auf Grund des Be
schlusses des Presbyteriums der Evangelischen Kir
chengemeinde Niederschelden vom 5. April 1966. 

§ 6 

Diese Urkunde tritt am 1. Januar 1967 in Kraft. 

Bielefeld, den 2. November 1966. 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L. S.) D. Wilrri 
Az.: 24602/Niederschelden la 

Urkunde 
„Die durch Urkunde der Evangelischen Kirche 

von Westfalen - Landeskirchenamt - in Biele
feld vom 2. 11. 1966 vollzogene Teilung der Kir
chengemeinde Niederschelden in die evangel. re
formierte Kirchengemeinde Niederschelden und 
die evangl. reformierte Kirchengemeinde Gosen
bach wird hierdurch für den staatlichen Bereich 
anerkannt." 

Arnsberg (Westf.), den 3. Nov. 1966 
Der Regierungspräsident 

Im Auftrage: 
(L. S.) Dr. W in t er 
Az.: 44. 6. Nr. N 10 G 5 E 

Urkunde 
über die Aufteilung der Evangelischen 

Kirchengemeinde Siegen in sechs 
selbständige Kirchengemeinden 

Nach Anhörung der Beteiligten wird folgendes 
festgesetzt: 

§ 1 
(1) Die Evangelische Kirchengemeinde Siegen, 

Kirchenkreis Siegen, wird in sechs selbständige 
Kirchengemeinden aufgeteilt: 
a) Evangelische N i k o 1 a i - Kirchengemeinde 

Siegen 
b) Evangelische Martini - Kirchengemeinde 

Siegen 
c) Evangelische Ch r i s tu s - Kirchengemeinde 

Siegen 
d) Evangelische E r 1 ö s e r - Kirchengemeinde 

Siegen 
e) Evangelische J o h an n e s - Kirchengemeinde 

Siegen 
f) Evangelische Kirchengemeinde T r u p b a c h -

S e e 1 b a c h , Siegen. 
(2)ble Grenzen cier neugebildeten Kirchenge

meinden werden gemäß der beigefügten Grenzbe-



schreibung, die ein Bestandteil dieser Urkunde ist, 
auf Grund des Beschlusses des Presbyteriums vom 
22. Juli 1966 festgesetzt. 

(3) Die neugebildeten Kirchengemeinden behal
ten ihren reformierten Bekenntnisstand und haben 
den Heidelberger Katechismus. 

§ 2 

(1) Von den elf Pfarrstellen der Evangelischen 
Kirchengemeinde Siegen gehen über: 
a) auf die Evangelische Nikolai-Kirchengemeinde 

die 1. und 2. Pfarrstelle als 1. und 2. Pfarrstelle 
dieser Gemeinde; 

b) auf die Evangelische Martini-Kirchengemeinde 
die 3. und 6. Pfarrstelle als 1. und 2. Pfarrstelle 
dieser Gemeinde; 

c) auf die Evangelische Christus-Kirchengemeinde 
die 4. und 8. Pfarrstelle als 1. und 2. Pfarrstelle 
dieser Gemeinde; 

d) auf die Evangelische Erlöser-Kirchengemeinde 
die 5. und 9. Pfarrstelle als 1. und 2. Pfarrstelle 
dieser Gemeinde; 

e) auf die Evangelische Johannes-Kirchengemeinde 
die 10. und 11. Pfarrstelle als 1. und 2. Pfarr
stelle dieser Gemeinde; 

f) auf die Evangelische Kirchengemeinde Trup
bach-Seelbach die 7. Pfarrstelle als 1. Pfarrstelle 
dieser Gemeinde. 
(2) Die in der bisherigen Evangelischen Kirchen

gemeinde Siegen bestehende Pastorinnenstelle 
geht über auf die Evangelische Nikolai-Kirchenge
meinde Siegen. 

§ 3 
Die Vermögensauseinandersetzung erfolgt auf 

Grund des Beschlusses des Presbyteriums der 
Evangelischen Kirchengemeinde Siegen vom 22. Juli 
1966. 

§ 4 

Diese Urkunde tritt am 1. Januar 1967 in Kraft. 

Bielefeld, den 1. November 1966. 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L. S.) D. Wilm 

Az.: 24664/Siegen la 

1. Evangelische Nikolai-Kirchengemeinde Siegen 

Die Grenze der Evangelischen Nikolai-Kirchen
gemeinde Siegen hat folgenden Verlauf: 

Die Grenze beginnt im.Norden der Stadt, wo die 
Sieg in das Stadtgebiet eintritt, verläuft entlang 
der Stadtgrenze in östlicher Richtung die Hagener 
Straße und die beiden Bahnlinien überquerend bis 
zur Welterstraße, folgt dieser in südlicher Richtung 
unter Einschuß der Häuser beiderseits parallel zum 
Hange des Giersbergs bis zur Reuschstraße, folgt 
der Reuschstraße, dann der Straße Hohler Weg un-. 
ter Einschluß der Häuser beiderseits dieser Straßen 
bis zur Einmündung Hohler Weg - Giersberg
straße. Sie folgt der Giersbergstraße in südwest
licher Richtung bis zum Marburger Tor, die Häu-

ser der Giersbergstraße ausschließend, dort knickt 
sie nach Osten ab und verläuft auf der Mitte des 
Brüderwegs, die Häuser rechts einschließend bis 
zum Hüttenweg, dann parallel zum Hüttenweg, 
diesen einschließend bis zur Brücke über die Weiß. 
Sie folgt der Weiß bachabwärts in der Mitte des 
Baches bis zur Brücke Flurenwende, folgt der Flu
renweride, diese ausschließend bis zum Löhrtor, 
verläuft weiter auf der Mitte der Straße Löhrtor 
bis zur Einmündung der Kohlbettstraße, folgt der 
Kohlbettstraße, diese ausschließend bis zur Post
straße, folgt dann dem unteren Teil der Poststraße, 
die Häuser rechts einschließend in Richtung Kölner 
Straße, folgt dieser auf der Mitte der Straße in 
Richtung Kölner Tor bis zur Einmündung der 
Siegbergstraße. Sie knickt dort ab in nordöstlicher 
Richtung und verläuft unter Einschluß der Sieg
bergstraße am Steilhang des Siegberges entlang bis 
zum Ende der Siegbergstraße, dort rechtwinklig 
abknickend, den Steilhang des Siegberges hinunter 
bis zur Emilienstraße, sie folgt der Emilienstraße 
bis zur Sandstraße, die Häuser beiderseits ein
schließend. Sie überquert die Sandstraße und reicht 
bis zur Mitte der unmittelbar daran anschließen
den Sieg, in deren Mitte verläuft sie flußaufwärts 
bis zum Siegwehr. Dort knickt sie unter Überque
rung der Tiergartenstraße zunächst in westlicher, 
später in nördlicher Richtung ab und verläuft unter 
Einschluß des Stadtteils „Im Charlottental" und des 
Sportplatzes bis zur Stadtgrenze. Von hier verläuft 
sie entlang der Stadtgrenze in östlicher Richtung 
bis zum oben erwähnten Grenzausgangspunkt. 

2. Evangelische Martini-Kirchengemeinde Siegen 

Die Grenze der Evangelischen Martini-Kirchen
gemeinde Siegen hat folgenden Verlauf: 

Die Grenze beginnt im Süden der Stadt, wo die 
Sieg das Stadtgebiet verläßt und verläuft von dort 
entlang der Stadtgrenze in westlicher Richtung bis 
zur Eisenbahnlinie Siegen-Betzdorf. Dieser folgt 
sie am westlichen Rand entlang in Richtung Haupt
bahnhof Siegen, geht über den Hauptbahnhof hin
aus bis zur Eisenbahnbrücke über die Sieg. Sie 
trifft hier auf die vorgenannte Grenze der Evange
lischen Nikolai-Kirchengemeinde und folgt dieser. 
in südlicher Richtung bis zum ersten Berührungs
punkt der Weiß und der Marienborner Straße. 
Dieser folgt sie etwa 50 m bis zu ihrer Einmündung 
in die Frankfurter Straße, überquert diese, schnei
det die .Einmündung der Friedrich-Wilhelm-Straße 
und verlängert sich von dort genau in Richtung 
des Häuslinggipfels bis zum Waldrand. Sie folgt 
diesem Waldrand in westlicher Richtung bis zu den 
Tennisplätzen und verläuft dann, rechtwinklig 
nach Norden abknickend, im Bogen parallel zur 
Fürst-Bülow-Straße, diese einschließend. An der 
Einmündung Fürst-Bülow-Straße/Dr.-Ernst-Straße 
überquert sie diese und verläuft gradlinig weiter 
bis zur Eiserner Straße. Hier knickt sie ab und 
folgt dem Lauf der Eiserner Straße in Richtung 
Stadtgrenze, die Häuser beiderseits einschließend, 
bis zur Straße Am Häusling. Von der Straße Am 
Häusling ab verläuft sie auf der Mitte der Straße 
bis zum Stadion. Hier knickt sie genau nach Süden 
ab und verläuft gradlinig bis zur Stadtgrenze, wel
cher sie in westlicher Richtung bis zum oben er
wähnten Grenzausgangspunkt folgt. 
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3. Evangelische Christus-Kirchengemeinde Siegen 

Die Grenze der Evangelischen Christus-Kir
chengemeinde Siegen hat folgenden Verlauf: 

Die Grenze . beginnt im Süden d.er Stadt am 
Schnittpunkt der Bahnlinie Siegen-Betzdorf mit 
der Stadtgrenze Siegens. Der weitere westliche 
Verlauf der Grenze entspricht der bisherigen 
Grenze der Evangelischen Kirchengemeinde Siegen 
mit der Evangelischen Kirchengemeinde Nieder
schelden bis zum Schnittpunkt dieser Grenze mit 
der Grenze der bisherigen Gemarkung Trupbach
Seelbach. Sie folgt von dort weiter der Stadtgrenze 
der bisherigem Stadt Siegen bis zur Höhe oberhalb 
des Sportplatzes Charlottental. Dort trifft sie auf 
die vorgenannte Grenze der Evangelischen Nikolai
Kirchengemeinde Siegen und folgt dieser in süd
licher Richtung bis zur Eisenbahnbrücke über die 
Sieg. Von dort folgt sie der Bahnlinie an deren 
westlichem Rande in Richtung Hauptbahnhof, über 
diesen hinaus bis zum oben beschriebenen Grenz
ausgangspunkt. 

4. Evangelische Erlöser-Kirchengemeinde Siegen 

Die Grenze der Evangelischen. Erlöser-Kirchen
gemeinde Siegen hat folgenden Verlauf: 

Die Grenze beginnt am Schnittpunkt einer ge
dachten Linie genau südlich des Stadions mit der 
Stadtgrenze. Sie folgt dann in nördlicher Richtung 
in umgekehrter Reihenfolge der vorgenannten 
Grenze der Evangelischen Martini-Kirchengemein
de Siegen bis zum Berührungspunkt der Weiß mit 
der Marienborner Straße. Dort abknickend, über
quert sie diese Straße und verläuft parallel der 
Frankfurter Straße, die Häuser beiderseits ein
schließend, bis zur westlichen Begrenzung des Lin
denbergfriedhofes. Sie folgt dessen westlicher und 
östlicher Begrenzung und setzt sich von seiner öst
lichen Ecke an gradlinig fort bis zur Stadtgrenze 
auf der Höhe des Lindenbergs. Sie folgt dieser 
Stadtgrenze (in ihrer Form bis zum 1. Juli 1966) 
bis zum oben beschriebenen Grenzausgangspunkt. 

Die Grenze deckt sich rpit der Grenze der bis
herigen Gemarkungen Trupbach und Seelbach, wie 
sie am 1. Juli 1966 bestanden hat. 

Urkunde über die Bildung 
des Evangelischen Gemeindeverbandes 

Siegen 

Nach Anhörung der beteiligten Kirchengemein
den und des Kreissynodalvorstandes des Kirchen
kreises Siegen ordnet die Leitung der Evangeli
schen Kirche von Westfalen auf Grund des § 5 des 
Kirchengesetzes über die Gesamtverbände und die 
Gemeindeverbände in der Evangelischen Kirche 
von Westfalen (Verbandsgesetz) vom 21. Oktober 
1965 (KABI. S. 111) folgendes an: 

§ 1 

(1) Die Evangelischen Kirchengemeinden in 
Siegen: 

a) Evangelische Nikolai-Kirchengemeinde Siegen; 
b) Evangelische Martini-Kirchengemeinde Siegen; 
c) Evangelische Christus-Kirchengemeinde Siegen; 
d) Evangelische Erlöser-Kirchengemeinde Siegen; 
e) Evangelische J ohannes-KirchengemeindelSiegen; 
f) Evangelische Kirchengemeinde Trupbach-Seei

bach, Siegen 
bilden den „Ev angelischen Gemeindever
band Siegen". 

(2) Andere Kirchengemeinden des Kirchenkrei
ses Siegen können dem Verband beitreten. 

§ 2 

Der Evangelische Gemeindeverband Siegen hat, 
unbeschadet der Rechte und Pflichten der ange
schlossenen Kirchengemeinden und der Aufsichts
behörden, folgende Aufgaben: 

1. Er nimmt Aufgaben wahr, für die ein gemein
sames Handeln der Verbandsgemeinden gebo-

5. Evangelische Johannes-Kirchengemeinde Siegen ten und zweckmäßig ist. 

Die Grenze der Evangelischen Johannes-Kir- 2. Er achtet auf die Wahrung des Bekenntnisstan-
chengemeinde Siegen hat folgenden Verlauf: des der Verbandsgemeinden. 

Die Grenze der Evangelischen Johannes-Kir- 3. Er trägt Sorge für einheitliche Gottesdienst-
chengemeinde Siegen beginnt auf dem Schnitt- ordnungen in den Verbandsgemeinden. 
punkt einer geraden Linie von der östlichen Ecke 4. Er ist bemüht um eine Koordinierung der Zahl 
des Lindenbergfriedhofes auf die Höhe des Linden- und Zeit der Gottesdienste in den Verbandsge-
bergs und der Stadtgrenze (in ihrer Form vor dem meinden. 
1. Juli 1966). Von dort läuft sie entlang dieser ge-
dachten Linie und weiter, entsprechend der vorge- 5. Er berät die Verbandsgemeinden bei den Pfarr-
nannten Grenze der Evangelischen Erlöser-Kir- wahlen. 
chengemeinde Siegen, bis zu deren Berührungs- 6. Er trägt die Kosten für die in der Evangelischen 
punkt mit der Weiß. Dann folgt sie, in nördlicher Nikolai-Kirchengemeinde Siegen bestehende 
Richtung abknickend, der vorher beschriebenen Pastorinnenstelle, deren Inhaberin überge-
Grenze der Evangelischen Nikolai-Kirchengemein- meindliche Aufgaben wahrnimmt, und wirkt 
de Siegen bis zur Stadtgrenze. Dieser folgt sie so- bei der · Aufstellung ihrer Dienstanweisung 
dann zunächst in östlicher Richtung, später nach mit. 
Süden abschwenkend, bis zum oben erwähnten 7. Er kann Beamte und Angestellte für überge-
Grenzausgangspunkt. meindliche Aufgaben berufen. 

8. Er unterhält ein Gemeindeamt für die gemein-
6· Evangelische Kirchengemeinde same Verwaltung der Verbandsgemeinden. 

Trupbach-Seelbach, Siegen 
--- ,,_,_,", •. , .. ,.,,.,, ···--

0
.... Grenze <ier Evangelischen Kfrchengemefo.cle ...... ~:, ~a:iiü!!rj!~f ii:t:~a.~C:t~!l~!iiiifi:tJ;ttv:~:~ 

Trupbach-Seelbach, Siegen, hat folgenden Verlauf: bandsgemeinden fest. 
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10. Er verwaltet das ihm übertragene Grundeigen
tum im Interesse d:er Verbandsgemeinden. 

· 11. Er bildet einen Baufonds, aus dem er Bauvor
haben der Verbandsgemeinden fördert bis zur 
Höhe der Summe, wie sie im Beschluß des 
Presbyteriums der bisherigen Evangelischen 
Kirchengemeinde Siegen vom 22. Juli 1966 fest
gelegt ist. 

12. Er übernimmt die Zins- und Tilgungsverpflich
tungen aus den bis zum 31. Dezember 1966 ent
standenen Schulden. der bisherigen Evangeli
schen Kirchengemeinde Siegen. 

13. Er errichtet und unterhält einen Betriebsfonds 
und kann Rücklagen zur Erfüllung seiner Auf
gaben bilden. 

14. Er genehmigt die Errichtung von Neubauten, 
die Durchführung größerer Umbauten, Grund
stücksverkäufe oder -ankäufe, die Aufnahme 
von ,Darlehn oder das Eingehen anderer Ver
pflichtungen der Verbandsgemeinden solange, 
bis die Belastungen aus Ziffer 11 und 12 erle
digt sind. 

15. Er berät die Verbandsgemeinden im Sinne 
einer Gesamtplanung, die den Erfordernissen 
des ganzen Verbandsgebietes Rechnung trägt. 

16. Er sorgt für einheitliche Gebührensätze in den 
Verbandsgemeinden. 

§ 3 

Der Verband kann auf Beschluß der Verbands
vertretung weitere Aufgaben übernehmen, sofern 
die Presbyterien der Verbandsgemeinden durch 
übereinstimmende Beschlüsse dem zustimmen. 

§ 4 

Der Verband erfüllt seine Aufgaben im Dienste 
der Verbandsgemeinden. Sein Finanzbedarf wird 
durch Beiträge der Verbandsgemeinden im Ver
hältnis der Seelenzahl gedeckt. 

§ 5 

Die Verfassung und Geschäftsführung des Ver
bandes werden durch die Verbandssatzung geregelt. 

§ 6 

Diese Urkunde tritt am 1. Januar 1967 in Kraft. 

Bielefeld, den 1. November 1966. 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L. S.) D. Wilm 

Urkunde 

Die durch Urkunde der Evangelischen Kirche von 
Westfalen- Landeskirchenamt- in Bielefeld vom 
1. 11. 1966 vollzogene Aufteilung der Kirchenge
meinde Siegen in die 

a) Evangelische Nikolai-Kirchengemeinde Siegen; 
b) Evangelische Martini-Kirchengemeinde Siegen; 
c) Evangelische Christus-Kirchengemeinde Siegen; 
d) Evangelische Erlöser-Kirchengemeinde Siegen; 
e) [Evangelische Johannes-Kirchengemeinde Siegen; 
f) Evangelische Kirchengemeinde Trupbach-Seel

bach; 

wird hierdurch für den staatlichen Bereich aner
kannt. 

Gleichzeitig wird die Urkunde über die Bildung 
des evangelischen Gemeindeverbandes Siegen vom 
1. 11. 1966 staatlich anerkannt. 

Arnsberg (Westf.), den 11. 10. 1~66 

Der Regierungspräsident 

Im Auftrage: 
(L.S.) Dr.Winter 
G. Z. 44. 6. Nr. S 1-5 E 

Satzung 
des Evangelischen Gemeindeverbandes 

Siegen 

§ 1 

{J) Der Evangelische Gemeindeverband Siegen 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er 
erfüllt die ihm übertragenen Aufgaben im Rahmen 
der kirchlichen Ordnung in eigenerVerantwortung. 

(2) Die gesetzlichen Bestimmungen über die Lei
tung und die Verwaltung der Kirchengemeinden 
und über die kirchliche Aufsicht finden auf den 
Verband entsprechende Anwendung. 

Für die Vermögens- und Finanzverwaltung des 
Verbandes gilt die Verwaltungsordnung der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen. · 

§ 2 

Die Organe des Evangelischen Gemeindever
bandes Siegen sind: 
a) die Verbandsvertretung, 
b) der Verbandsvorstand. 

§ 3 

(1) In die Verbandsvertretung entsenden 
die Presbyterien ihre Pfarrer, ggfs. ihre Pastorinnen 
und drei Presbyter je Pfarrstelle. 

(2) Die Mitglieder der Verbandsvertretung wer
den alsbald nach der jeweiligen allgemeinen Pres
byterwahl von den Presbyterien für die Dauer von 
vier Jahren entsandt. Die Amtszeit der bei der 
Gründung des Verbandes von den Gemeinden ent
sandten Mitglieder endet mit der Neubildung der 
Presbyterien. Eine Wiederwahl der entsandten 
Mitglieder ist zulässig. Die Mitgliedschaft in der 
Verbandsvertretung endet mit dem Ausscheiden 
aus den Presbyterien. Für jeden Presbyter ist ein 
Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus der Ver
bandsvertretung aus oder wird es in den Verbands
vorstand gewählt, so ist an seine Stelle für den 
Rest der Wahlzeit ein Ersatzmann zu bestellen. 

§ 4 

(1) Die Leitung des Evangelischen Gemeinde
verbandes Siegen liegt, sofern sie nicht nach § 6, 
Abs. 1 a-f, vom Verbandsvorstand wahrgenom
men wird, bei der Verbandsvertretung. 

Diese hat vor allem folgende Aufgaben: 
a) Die Wahl des Vorsitzenden und der weiteren 

Mitglieder des Verbandsvorstandes; 
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b) die allgemeine Aufsicht über die Geschäftsfüh
rung des Vorstandes; 

c) die Feststellung des Haushaltsplanes des Ver
bandes; 

d) die Feststellung der Haushaltspläne der vom 
Verband verwalteten eigenen oder ihm über
tragenen Einrichtungen; 

e) die Genehmigung des vom Verbandsvorstand 
vorgelegten Stellenplanes für die Beamten und 
Angestellten des Gemeindeverbandes im Ge
meindeamt und für übergemeindliche Aufgaben; 

f) die Bildung von Ausschüssen, denen auch Ge
meindeglieder angehören können, die nicht Mit
glieder der Verbandsvertretung oder eines 
Presbyteriums sind; sie müssen in jedem Falle 
die Befähigung zum Presbyteramt haben. 

g) die Förderung der Gemeinschaft zwischen den 
Verbandsgemeinden; 

h) die Beschlußfassung über Änderung der Ver
bandsaufgaben und der Verbandssatzung; diese 

· Beschlüsse erfordern, daß zwei Drittel der Mit
glieder der Verbandsvertretung anwesend sind 
und zwei Drittel ihrer anwesenden Mitglieder 
zustimmen. 

(2) Die Verbandsvertretung ist bei Bedarf, je
doch mindestens zweimal jährlich einzuberufen. Sie 
muß außerdem binnen vierzehn Tagen einberufen 
werden, wenn es ein Drittel der Mitglieder schrift
lich unter Angabe der Beratungsgegenstände be
antragt. 

§ 5 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus je 
einem Pfarrer und je einem Presbyter jeder Ver
bandsgemeinde. 

(2) Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ver
bandsvorstandes werden aus der Verbandsvertre
tung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Für 
jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. 
Paragraph 3, Abs. 2 und 3, findet entsprechende 
Anwendung. 

(3) Zum Vorsitzenden sollte in der Regel ein 
Presbyter gewählt werden, dessen Stellvertreter 
dann ein Pfarrer sein muß. Wird ein Pfarrer zum 
Vorsitzenden gewählt, so muß sein Stellvertreter 
ein Presbyter sein. 

§ 6 

(1) Der Verbandsvorstand hat folgende Auf
gaben: 
a) Er ist für die Geschäftsführung des Gemeinde

verbandes zuständig; 
b) er beschließt im Rahmen des Stellenplanes über 

Einstellung und Entlassung der Beamten und 

Grundstücksverkäufe und -ankäufe, die Auf- · 
nahme von Darlehen oder das Eingehen anderer 
Verpflichtungen der Verbandsgemeinden; 
Diese Funktion hat der Vorstand so lange, bis 
die Verpflichtungen des Verbandes aus § 2, Zif
fer 11 und 12, der Urkunde über die Bildung 
des Evangelischen Gemeindeverbandes Siegen 
erledigt sind; 

f) Er vertritt den Verband gerichtlich und außer
gerichtlich. 

(2) Der Verbandsvorstand ist bei Bedarf, jedoch 
vierteljährlich mindestens einmal einzuberufen. Er 
muß außerdem binnen vierzehn Tagen einberufen 
werden, wenn es ein Drittel der Mitglieder oder 
eine Verbandsgemeinde schriftlich unter Angabe 
der Beratungsgegenstände beantragt. 

§ 7 

Der Vorsitzende des Vorstandes hat insbeson
dere folgende Aufgaben: 
a) die Einberufung und Leitung der Sitzungen der 

Verbandsvertretung und des Verbandsvorstan
des; 

b) die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüs
sen dieser beiden Gremien; 

c) die Führung des Schriftwechsels. 

§ 8 

(1) Auf die Organe des Verbandes (Verbands
vertretung und Verbandsvorstand), auf ihre Mit
glieder und auf ihre Verhandlungen finden, soweit 
in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, die 
entsprechenden Bestimmungen der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen sinngemäß 
Anwendung. 

(2) Für die Feststellung der Beschlußfähigkeit 
der Verbandsorgane und für Abstimmungen gelten 
die Artikel 67 und 69 der Kirchenordnung sinn
gemäß. 

§ 9 

(1) Die Beschlüsse der Verbandsorgane werden 
durch Auszüge aus dem Verhandlungsbuch beur
kundet, die der Vorsitzende des Vorstandes be
glaubigt. 

(2) Urkunden, durch welche für den Evange
lischen Gemeindeverband Siegen rechtsverbindliche 
Erklärungen abgegeben werden, sowie Vollmach
ten, sind von dem Vorsitzenden des Vorstandes 
oder seinem Stellvertreter und zwei weiteren Vor
standsmitgliedern unter Beidrückung des Verbands
siegels zu unterzeichnen. Dadurch wird Dritten 
gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlußfas
sung festgestellt. 

Angestellten des Gemeindeverbandes; § 10 

c) er stellt jährlich zum Stichtag - 30. September (1) Der Gemeindeverband bedient sich zur Er-
- die Seelenzahl der Verbandsgemeinden fest, füllung seiner Aufgaben des Evangelischen Ge
die für die Errechnung des Kirchensteuerver- meindeamtes Siegen. Der Gemeindeverband über
teilungsschlüssels des folgenden Jahres maß- nimmt die Beamten und Angestellten des bishe
gebend ist; rigen Gemeindeamtes der Evangelischen Kirchen-

d) Er bestimmt die Höhe der von den Verbands- gemeinde Siegen und tritt in die bestehenden Ver
gemeinden anteilmäßig im Verhältnis der träge ein. Das gleiche gilt für die weiteren von 
Seelenzahl zu erhebenden Umlagen; der bisherigen Evangelischen Kirchengemeinde 

....... .,., ... ., .. - .. genehmigt die Errichtung von Neubauten; ·· Siegen angestellten Personen mit übergemeind'-' 
die Durchführung von größeren Umhauten, liehen Aufgaben. 
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(2) Die Arbeit des Gemeindeamtes richtet sich 
nach einer vom Vorstand des Gemeindeverbandes 
gegebenen Geschäftsordnung. 

§ 11 

Bei Streitigkeiten zwischen dem Evangelischen 
Gemeindeverband Siegen und seinen Verbandsge
meinden über Rechte und Verbindlichkeiten. aus 
dem Verbandsverhältnis soll der Kreissynodalvor
stand um Vermittlung gebeten werden. Kann keine 
Einigung erzielt werden, entscheidet auf Antrag 
das Landeskirchenamt. Gegen seine Entscheidung 
kann binnen eines Monats der Rechtsausschuß der 
Evangelischen Kirche von Westfalen angerufen 
werden. 

Dieser entscheidet endgültig. 

Bielefeld, den 1. November 1966. 

Die Leitung 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(L. S.) D. Wilm 

Persönlime und andere Namrimten 

Zu besetzen sind 

die neu errichtete 3. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde B u e r - B e c k h a u s e n , Kirchenkreis 
Gelsenkirchen. Die Kirchengemeinde hat das Wahl
recht. Bewerbungsgesuche sind durch den Herrn 
Superintendenten in Gelsenkirchen an das Presby
terium ·zu· richten. Die Gemeinde hat Luthers Ka
techismus. - Die Ausschreibung dieser Pfarrstelle 
im KABl. 1966 S. 71 wird hiermit aufgehoben; 

die durch die anderweitige Berufung des Pfar
rers Siegfried Domke zum 1. 12. 1966 frei werdende 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde H a 11 e , Kir
chenkreis Halle. Die Kirchengemeinde hat das 
Wahlrecht. Bewerbungsgesuche sind durch den 
Herrn Superintendenten in Werther an das Pres
byterium zu richten. Die Gemeinde hat Luthers 
Katechismus; 

die durch die Berufung des Pfarrers S c h e e 1 
zum Pfarrer der Kirchengemeinde Unna-Königs
.born erledigte Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Hörst e 1, Kirchenkreis Tecklenburg. Die Kirchen
gemeinde hat das Wahlrecht. Bewerbungsgesuche 
sind durch den Herrn Superintendenten in Lenge
rich an das Presbyterium zu richten. Die Gemeinde 
hat Luthers Katechismus; 

die neu errichtete 4. Pfarrstelle der Kircheh
gemeinde S c h e r l e b e c k, Kirchenkreis Reckling
hausen. Die Kirchengemeinde hat das Wahlrecht. 
Bewerbungsgesuche sind durch den Herrn Super
intendenten in, Recklinghausen an das Presbyte
rium zu richten. Die Gemeinde hat Luthers Kate
chismus; 

die durch den Eintritt des Pfarrers Gottfried 
Freytag in den Ruhestand zum 1. 1. 1967 frei wer
dende 1. Pfarrstelle der S t. - P e t r i - Kirchen
gemeinde S o e s t , Kirchenkreis Soest. Die Kir
chengemeinde hat das Wahlrecht. Bewerbungsge
suche sind durch den Herrn Superintendenten in 
Lippstadt an das Presbyterium zu richten. Die Ge
meinde hat Luthers Katechismus. 

Berufen sind 

Pfarrer Heinz-Georg, B 1 a n c k - Lu b a r s c h 
zum Pfarrer des Kirchenkreises W i t t g e n s t e i n 
in die neu errichtete 2. Pfarrstelle; 

Pfarrer Heinz-Viktor L i e b a u zum Pfarrer der 
Kirchengemeinde E m s d e t t e n , Kirchenkreis 
Steinfurt; 

Hilfsprediger Hermann S c h n e i der zum Pfar
rer der Kirchengemeinde H o 1 s t e r h a u s e n , 
Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop, als Nachfolger des 
an die Diakonieanstalten Bad Kreuznach berufenen 
Pfarrers Waschke; 

Hilfsprediger Dr. Dr. Joseph Sc h o 11 m e i e r 
zum Pfarrer des Kirchenkreises R e c k 1 i n g h a u -
s e n in die neu errichtete 4. Pfarrstelle des Kir
chenkreises; 

Hilfsprediger Meinhard S e r in g zum Pfarrer 
der H e 1 i a n d - Kirchengemeinde D o r t m u n d , 
Kirchenkreis Dortmund-Mitte, in die neu errich
tete 4. Pfarrstelle; 

Prediger Ernst R i e d e s e 1 zum Prediger im 
Dienst der Kirchengemeinde A 1 t e nh und e m -
M eggen, Kirchenkreis Plettenberg, als Nachfol
ger des Predigers Kurt Ziesen, der ,in den Dienst 
der Kirchengemeinde Werdohl, Kirchenkreis Plet
tenberg, berufen worden ist. 

Ordiniert sind 

die Hilfsprediger Hartmut Dreier am 27. 11. 
1966 in Höxter, 

Klaus Dieter Kr ö g er am 6. 11. 1966 in Wat
tenscheid-Günnigfeld; 

Aribert Schubeis am 27.11.1966 in Röhling
hausen, 

Pastorin Schwester Lieselotte P f e i ff e r am 
12. Nov. 66 in Bethel im Mutterhaus Sarepta. 

Gestorben sind 

Pfarrer Heinrich A d 1 e r in Münster (Auferste
hungskirchengemeinde), Kirchenkreis Münster, am 
2. November 1966 im 57. Lebensjahre; 

Pfarrer Wilfried B e c k m a n n in Balve, Kir
chenkreis Iserlohn, am 10. November 1966 im 
36. Lebensjahre infolge eines Verkehrsunfalles; 

Pfarrer i. R. Martin K e r s c h i s früher in 
Schwarzort, Kirchenkreis Memel/Ostpreußen, am. 
28. November 1966 im 84. Lebensjahre. Pfarrer 
Kerschis war von 1945-1948 in der Ev. Kirchen
gemeinde Steinhagen als Pfarrer tätig. 

Stellenangebot 

Bei der Ländlichen Jugend-, Sozial- und Bil
dungsarbeit der Evangelischen Kirche von West
falen in 4813 Bethel bei Bielefeld, Lindenhof, ist 
zum 1. April 1967 die Planstelle einer Bürokraft 
zu besetzen. Bezahlung erfolgt zunächst nach Ver
.gütungsgruppe VIII BAT. Aufstiegsmöglichkeit ist 
gegeben. Voraussetzung für die Einstellung tst eine 
abgeschlossene Lehre in der Industrie oder einer 
behördlichen Verwaltung sm1vie Kenntnisse in 
Stenografie, Maschinenschreiben und Buchführung. 
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Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschrif
ten sind unter Angabe des Aktenezichens 30019/ 
D 10 - 02/5, an das Landeskirchenamt in Bielefeld, 
Altstädter Kirchplatz 5, zu richten. 

Druckfehlerberichtigung 

Im Kirchlichen Amtsblatt Nr. 14 vom 3. 12. 1966 
sind die Seitenzahlen falsch angegeben. 

Die richtigen Seitenzahlen sind 149 bis 156. Wir 
bitten, auch das Inhaltsverzeichnis entsprechend zu 
korrigieren. 

Im gleichen Amtsblatt muß es auf Seite 154 in 
der Ausschreibung der Pfarrstelle der St. Pauli
Kirchengemeinde Soest heißen: Pfarrer Wilhelm 
Thurmann (nicht Thrumann). 

Erschienene Bücher und Schriften 
Joachim Rohde: ,,Die redaktionsge

s c h i c h t 1 i c h e M e t h o d e ", Furche-Verlag, 
248 Seiten, 25,- DM. 

Nach dem der Verfasser kurz das Arbeitsgebiet 
der Redaktionsgeschichte und ihr Verhältnis zur 
Formgeschichte geklärt hat, bietet er eine sehr aus
führliche Darstellung der redaktionsgeschichtlichen 
Arbeiten an den einzelnen synoptischen Evange
lien, sodann über das lukanische Doppelwerk und 
abschließend über die übergreifenden redaktions
geschichtlichen Untersuchungen. Dieses Buch er
möglicht jedem, der sich auf diesem Gebiet infor
mieren will, sich mit diesem Arbeitsgebiet, das in 
der heutigen Diskussion über die neue Theologie 
eine sehr große Rolle spielt, auts beste vertraut 
zu machen. 

Sprechtage im Landeskirchenamt: Montagvormittag und Dienstagvormittag. Besuch an anderen 
Tagen, insbesondere am Donnerstag, dem Sitzungstag, nur nach vorheriger Vereinbarung. 

Herausgegeben vom Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen. 48 Bielefeld, Altstädter Kirchplatz 5. Postfach 
2740. • Fernruf Nr.: • 6 47 11-13/6 55 47-48. • Bezugspreis vierteljährlich 3,50 DM. - Bestellungen nehmen die örtlichen Postämter 
entgegen:··;;;;.; ···postVtfrtrlebskifünzeiclien r·D · uss· B:·;;.;;··x ö iftern· a·1fr·r; an 1rnsk·1rche-nkasseTKontif'Nr;· U06i! .. befüi. -
Postscheckamt Dortmund, Konto Nr. 525 bei der Stadtsparkasse Bielefeld, Konto Nr. 2/189 bei der Darlehnsgenossenschaft der 

westfälischen Inneren Mission in Münster. - Druck: Ernst Gieseking. Graphischer Betrieb, Bethet bei Bielefeld. 
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Öffnungszeiten Montag-Freitag von 10-13 Uhr, 14-17.30 Uhr 
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Aus den Neuerwerbungen 1965. III 

Altes und Neues Testament 

Bibelexegese und moderne Semantik. 1965 
Gottes Sendung und der missionarische Auftrag der Kirche. 1965 
Hebräische Syntax. 1965 
Glauben und Verstehen. Bd 4. 1965 
Heilsgeschichte bei Paulus. 1965 
Auslegung der Bergpredigt. 1965 
Einleitung in das Alte Testament. 10. Aufl. 1965 
Gesammelte Aufsätze. Bd. 4: Glaube und Erfahrung. 1965 
Ruth. Das Hohelied (Bibl. Kommentar z. · A. T. 18) 
Theophanie. Die Geschichte einer alttestamentlichen Gattung. 1965 

,Jesus und das Alte Testament. 1965 
Edessa, die Stadt des Paulus. 1965 
Die Hauptbegriffe für Sünde im A. T. 1965 
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Heilsgeschichte und Geschichte. Ges. Aufs. 1933-1964. 1965 
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Gerechtigkeit Gottes bei Paulus .. 1965 
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Systematische und.Praktische Theologie 

Die Biblische Geschichte. 1965 
Didakti~ und Methodik der Ev. Unterweisung ... 1965 
Verfremdung und Verkündigung. 1965 
Wundergeschichten (Handbücherei der R. U. H. 2) 
Geschichte der Ev. Kirchenmusik 2. Aufl. 1965 
Wort-Kirche-Sakrament in evangelischer und katholischer Siebt. 1961 
Das göttliche Wort. 1964 
Eins ist not. Predigten ... 1965 
Gesammelte Aufsätze und kleinere Schriften. 1957 
Christus. Maria-Kirche. 1959 
Vom Sehen und Hören. Kunstwerke im Religionsunterricht. 1965 
Eine evangelische Bestandsaufnahme zum Konzil. 1965 
Gottes Lob. Ein Sing- und Betbücblein für Kindergarten und Haus. 
3. Aufl. 1960 
Die Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften von 1529-1537. 1965. 
Gottesdienste in neuer Gestalt. 1965 
Gepredigte Rechtfertigung. 15 Pred. über Gal. 2, 16-21. 1965 
Die Vokalmusik Dietrich Buxtehudes. 1965 
Gewissen. Konflikt. Entscheidung. 1965 
Heilsgescbehen und Welt. Theol. Traktate. Bd 1. 1965 
Die missionarische Dimension. 1965 
Unterscheidung des Christlieben. Ges. Studien 1923-32. 2. Aufl. 1963 
Der Christ und die Geschichte. 1949 
Schöpfer und Schöpfung. 1949 
Zwischen Landeskirche und Freikirchen. 1965 
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Der Dienst der Leitung in Gemeinde und Kirche. 1965 
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Eine neue Reformation. 1965 
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Christ genannt. Vortr. u. Aufs. zum Heidelberger Katechismus. 1965 
Der evangelische Religionsunterricht in der Sonderschule für Lernbehin
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Martin Luthers 95 Thesen. 1965 
Begegnung mit A. Schweitzer. 1965 
Offizieller Bericht der 4. Vollversammlung ... Helsinki 1963. 1965 
Segnen und Bekennen. Der Basler Mission gewidmet. 1965 
Ein Kampf um die Kirche. Der Fall „Schempp". 1965 
Isaac Newton als Theologe. 1965 
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Jan Hus. 1964 
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Deutsche Dichtung des Barock. 1965 
Die pädagogischen Hochschulen. Dokumente 1920-32. 1965 
Gruppendynamik. 1964 
Hoffnung und Sorge. Schriften zur deutschen Politik 1945-1965. 1965 
Wandlungen der Weltanschauung. Eine Philosophiegeschichte ... Bde.1. 2, 
1928. 1934. 
Die anderen im Urteil der Jugend. 1965 
und Germanen in heidnischer Zeit. 1964 
(Kunst der Welt. Serie 2 Bd. 9) 
Brücke zwischen den Wissenschaften. hrsg. v. H. Frank. 4. Aufl. 1965 
Und vergib uns unsere Schuld. Aufzeichnungen 1945/48. 1965 
Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu 
seinen östlichen Nachbarn. 1965 
der Alten Welt. 1965 
Das System sozialer Hilfeleistungen . . . 1965 
Moderne Literatur, Malerei und Musik. 1963 
Landschaft, Geschichte. Ein Rheinisch-Westfälisches Lesebuch. 1965 
Der Tod als Geschäft. 1965 
Weihnachten unter uns. 3. Aufl. 1965 
Soziologie der Massenkommunikationsmittel. 1965 
von Raum und Zeit. 1964 
der Homophilie in medizinischer, theologischer und juristischer Sicht. 1965 
Klinisches Wörterbuch. 1964 
Jugend in Arbeit und Beruf. 1965 
Das Feuer Christi. 1965 
Erziehungsschwierigkeiten. 1965 
A B C des Helfens. 1965 
Beck und Goerdeler. 1965 
Psychologie der frühen Kindheit bis zum 6. Jahr. 1965 
zur politischen und gesellschaftlichen Situation der Bundeswehr. F. 1 1965 
Soziologie der pädagogischen Umwelt. 1965 
Der alte Mensch und die Gesellschaft. 1965 
Familienkonstellation. 1965 
Auf der Schwelle. Neue geistliche Gedichte. 1963 
Unsere Welt 1985 von Robert Jungk und Josef Mundt. 1965 
Didaktik als Bildungsaufgabe. T. 1. 2. 1965 
Die Eigenständigkeit der Erziehung in Theorie und Praxis. 1952 
Gruppe. Führung. Gesellschaft. 1961 
Geist der Freiheit. 1965 



Erb, J. 
Förderer, W. M. 
Folter, H. 
Haug, W. 
Jus 

Köhnen, L. 
Korte, H. 
Kracht, A. 
Kubach, E. 
Kubale, S. 
Mampe, G. 
May, G. 

Mietrecht 
Richtlinien 
Schomerus, R. 

Schroeder, W. 
Sohm, R. 
Sowers, R. 
Sudhoff, H. 

Recht, Bauwesen, Kirchenbau, Statistik 

Geformter Stein. 1965 
Kirchenbau von heute für morgen. 1964 
Das Reisekostenrecht des öffentlichen Dienstes. 1965 
Kommentar z. Schulordnungsgesetz NRW. 1962 
ecclesiasticum. Bd. 1 Pirson: Universalität und Partikularität der Kirche. 
1965 
Beihilfenrecht NRW. 1965 
Die Entlassung im Gemeinderecht. 1965 
Dome, Kirchen, Klöster in Westfalen. 1965. 
Baukunst der Romanik. 1964 
Die sonderpädagogischen Einrichtungen in der Bundesrepublik. T. 1. 1964 
Rechtsprobleme im Schulwesen, Schulentscheidung als Rechtsakte. 1965 
Die Stellung des deutschen Protestantismus zu Ehescheidung, Wieder
verheiratung und kirchlicher Trauung Geschiedener. 1965 
Miet-, Wohn- und Wohnungsbaurecht. 13. Aufl. 1964 
für die Durchführung von Bauaufgaben. 1965 
Die verfassungsrechtliche Entwicklung der lutherischen Kirche in Nord
amerika. 1965 
Beihilfenverordnung. 1965 
Das Verhältnis von Staat und Kirche in der Bundesrepublik. 1965 
Farbiges Glas. als Element der Architektur. 1965 
Der Gesellschaftsvertrag. 1960 · 
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Barth, K. 
Becker, H. 

Biser, E. 
Calvin, J. 
Eichholz, G. 
Eichrodt, W. 
Eißfeldt, 0. 
Elliger, K. 
Elliger, K. 
Gabathuler, H. J. 
Gaenzle, S. 
Gerlemann, G. 
Gerstenberger, E. 
Haenchen, E. 
Holtz, G. 
J eremias, J. 
Luehrmann, D. 

Luther, M. 
Schmidt, W. 
Schneider, R. 
Thimme, H. 
Vielhauer, Ph. 
Walker, R. 
Werner, H. 
Westermann, K. 

Allan, T. 
Ancel, A. 
Arbeitshilfe 
Barth, K. 
Barth, K. 
Benz, E. 
Bertinetti, I. 
Bourbeck, Chr. 
Brandenburg, A. 
Braun, M. 
Brinkmann, H. 
Brunner, P. 

Brunner, P. 
van Buren, P. 
Callies, R.-P. 

Dienstag, Donnerstag von 14.00-17.00 Uhr 

Aus den Neuerwerbungen 1966 I 

Altes und Neues Testament 

Hiob. 1966 
Die Reden des Johannesevangeliums und der Stil der gnostischen Offen
barungsrede. 1956 
Die Gleichnisse Jesu. 1965 
Auslegung der Heiligen Schrift. Bd. 12. Evangelien-Harmonie. 1966 
Tradition und Interpretation. 1965 
Der Prophet Hesekiel. Kap. 19-48. ATD 22, 2. 1966 
Kleine Schriften. Bd. 3. 1966 
Leviticus. 1966 
Kleine SchrUten zum AT. 1966 
Jesus Christus, Haupt der Kirche - Haupt der Welt. 1965 
Das Richterbuch. 1966 
Studien zu Esther. 1966 
Wesen und Herkunft des „apodiktischen Rechts". 1965 
Der Weg Jesu. 1966 
Die Pastoralbriefe. 1966 
Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte. 1966 
Das Offenbarungsverständnis bei Paulus und in paulinischen Gemeinden. 
1965 
Psalmenauslegung. Bd. 3. Ps. 91-150 
Königtum Gottes in Ugarit und Israel. 2. Aufl. 1966 
Das Vaterunser 
Die Bergpredigt. Handreichung zur Bibelwoche 1965/66 
Aufsätze zum NT. 1965 
Studie zu Römer 13,1-7. 1966 
Abraham. 1965 
Das Buch Jesaja. Kap. 40-66. 1966 

Systematische und Praktische Theologie 

Eine Gemeinde wird lebendig. 1965 
Wege zum Bruder ... Seelsorge von morgen. 1964 
für den Konfirmandenunterricht. 2 Bde. 1966 
Brief an einen Pfarrer in der DDR. 3. Aufl. 1958 
Homiletik. 1966 
Schöpfungsglaube und Endzeiterwartung. 1965 
Frauen im geistlichen Amt. 1965 
Freiheit in Gottesfurcht. 1965 
Maria in der evangelischen Theologie der Gegenwart. 1965 
Reform des Theologiestudiums. 1966 
Hören und antworten. Biblische Geschichten für Schule und Haus. 1966 
Das geistliche Amt, seine übergeordnete Gestalt und die Ordnung der 
Kirche. 1965 
Pro Ecclesia. Ges. Aufs. zur dogmatischen Theologie. Bd. 1 1962, Bd. 2 1966 
Reden von Gott - in der Sprache der Welt. 1965 
Kiirche und Demokratie. 1966 



Congar, Yves M. J. 
Damerau, R. 
Eckert, W. P. / 
E. L. Ehrlich 
Frey, W. 
Girgensohn, H. 
Gogarten, Fr. 
Gott 
Gottschalk, J. 
Heim, K. 
Henkys, J. 
Hirsch, E. 
Hübner, E. 
Jetter, W. 
Josuttis, M. 
Kirche 

Für eine dienende und arme Kirche. 1965 
Der Laienkelch. 1964 

Judenhaß - Schuld der Christen? 1964 

Die Gemeinde und ihre Kranken. 1965 
Heilende Kräfte der Seelsorge. 1966 
Christus - Wende der Welt. 1966 
spricht zu uns. Biblische Geschichte für die Sonderschule. 1966 
Die Gegenwart Christi im Abendmahl. 1966. Bd. 8 
Die Gottesstunde (Lesepredigten). 1965 
Bibelarbeit. 1966 
Ethos und Evangelium. 1966 
Evang. Theologie in unserer Zeit. 1966 
Unterwegs mit dem Wort (Lesepredigten). 1966 
Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart. 1966 
und Charisma - Die Gaben des Heiligen Geistes im NT, in der Kirchen-
geschichte und in der Gegenwart. 1966 Bd. 35 

Klein, G. / Marxsen, W./ 
Kreck, w. Bibelkritik und Gemeindefrömmigkeit. 1966 

Kontexte Hrsg. von Hans Jürgen Schultz. Bd. 2 1966 
Kraus, H.-J. Predigt aus Vollmacht. 1966 
Kroetke, W. Das Problem „Gesetz und Evangelium". 1965 
Lehmann, Th. Negro Spirituals, Geschichte und Theologie. 1965 
Leuenberger, R. Berufung und Dienst. Beitrag zu einer Theologie des evangelischen Pfar

rerberufes. 1966 
Lotz, J.B. 
Madey, J. 

Maurer, Chr. 

Mey, G. 

Mittring, G. 
Moltmann, J. 
Noerenberg, K. D. 
Ollesch, H. 
Parrhesia 
Pfisterer, R. 
Protestantische 
Rabstein, K. 
Ratschow, C. H. 
Rendtorff, T. 
Richter, A. 
Scheele, P. W. 
Schillebeeckx, E. 
Schindelin, F. 

Schmidthals, W. 
Schniewind, J. 
Schoenherr, A. 
Schuette, M. 
Schuetz, P. 
Schultze, H. 
Schwarzwaeller, K. 
Soehngen, 0. 

Soelle, D. 
Spener, Ph. J. 
Stadtland, T. 
Thurneysen, E. 
Tournier, P. 
Trillhaas, W. 
Uhsadel, W. 
Voigt, G. 

Kölner 
Vran&x,L. 
Weissbach, J. 
Wenz, H. 

Einüben ins Meditieren am Neuen Testament. 1965 
Laßt uns danksagen. Gebete aus den Euchaiiistiefeiern der Kirchen des 
Ostens. 1965 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit - ein Grundproblem kritischer Theologie. 
1966 
Kornmet her zu mir. Bibl. Geschichte in schlichter Darstellung. 10. Aufl. 
1962 
Gottes Dienst und unser Dienst. 1966 
Theologie der Hoffnung. 5. Aufl. 1966 
Analogia Imaginis. Der Symbolbegriff in der Theologie Paul Tillichs. 1966 
Dienst am Krankenbett. 1966 
Karl Barth zum achtzigsten Geburtstag am 10. Mai 1966. 1966 
Im Schatten des Kreuzes. 1966 
Texte aus dem Jahre 1965. Dokument, Bericht, Kommentar. 1966 
Du bist mein. Andachten. 1965 
Gott existiert. Eine dogmatische Studie. 1966 
Kirche und Theologie. 1966 
Auf der Suche nach Freiheit. 7. Aufl. 1965 
Vater, die Stunde ist da. Gebet der Ökumene. 1964 
Personale Begegnung mit Gott. 1964 
Es begann in der Ewigkeit. Antwort an Heinz Zahrnt „Es begann mit 
Jesus von Nazareth". 1962 
Die Theologie Rudolf Bultmanns. 1966 
Zur Erneuerung des Christenstandes. 1966 
Kirchenzucht. Verlegenheit und Auftrag. 1966 
Kirchliche Werbung. Aufgaben, Ziele, Möglichkeiten. 1966 
Paul Schütz. Ges. Werke. Bde. 1-3 
Ethische Fragen im Religionsunterricht. 1966 
Theologie oder Phänomenologie. 1966 
Wandel und Beharrung. Vorträge und Abhandlung über Kirchenmusik 
und Liturgie. 1965 
Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie nach dem „Tode Gottes". 1965 
Der neue Mensch (Predigten). 1966 
Eschatologie und Geschichte in der Theologie des jungen K. Barth. 1966 
Unser Herr kommt! Vierzig Bibelworte. Ausgelegt. 1965 
Mehr Verständnis in der Ehe. 1964 
Das Evangelium und der Zwang der Wohlstandskultur. 1966 
Praktische Theologie. 3 Bde. 1966 
Die neue Kreatur. Homiletische Auslegung der Predigttexte der Reihe VI. 
1966 
Vorträge zur Kirchenrefonn .. 1965 

... Soziologie cier Seelsorge .. 1965 ..... 
Christologie und Ethik bei D. Bonhoeffer. 1966 
Die Ankunft unseres Herrn am Ende d. Welt. 1965 



Wickham, E. 
Wollstadt, H. J. 
Zeugnis 
Persson, P. E. 

Church and people in an industrial city. 1964 
Geordnetes Dienen in der Gemeinde. 1966 
für alle Völker. Predigten aus der Ökumene. 1966 
Repraesentatio Christi. Der Amtsbegriff in der neueren röm.-kath. Theo
logie. 1966 

Pädagogik, Religionspädagogik, Psychologie, Soziologie, Verschiedenes 

},..ckerroann, K. 

Acquaviva, S. 
Apel, H. 
Automation 

Barley, D. 
Beckmann, H. 
Bemühungen 

Benda, E. 
Bendix, R. 
Bethke, H. 
Bibliographie 
Biehl, P. 

Bloth, H.G. 

Bor, J. 
Bosse, R. 
Brecht, A. 
Bretschneider, W. 

Burggraf, J. 
Cowles, V. 
Dahrendorf, R. 
:qahrendorf, R. 
Denken 
Deutschland 

Diedrich, K. 
Doenhoff, M. 
Erbacher,. H. 

Evertz, A./ 
Petersmann, W ./ 
Fechner, H. 
Fallaci, 0. 
Fischer, E. 
Führung 
Gamm, H.-J. 
Gerstenmaier, E. 
Gibt 
Groenbech, W. 
Groothoff, H. H. 
Gutachten 
Gutachten 
Haberkern, E. 
Heuss, T. 
Hier 

Hinrichs, W. 

Hobbes, T. 

Howe, G./Tödt, E. 
Jetter, H. 
Judentum. 
Kampmann, T. 
Kramp, W. 

Der Widerstand der Monatsschrift Hochland gegen den Nationalsozialis
mus. 1965 
Der Untergang des Heiligen in der industriellen Gesellschaft. 1964 
Ohne Begleiter. 287 Gespräche jenseits der Zonengrenze. 1965 
Risiko - Chance. Beiträge zum 2. internationalen Arbeitstag der Indu
striegewerkschaft Metall ... über Rationalisierung ... 1965 
Grundzüge und Probleme der Soziologie. 1966 
Godot oder Hiob. Glaubensfragen in der modernen Literatur. 1965 
derdeutschen Regierung und ihrer Verbündeten um die Einheit Deutsch
lands 1955-1966. 1966 
Die Notstandsverfassung. 1966 
Max Weber - Das Werk. 1964 
Eid, Gewissen, Treuepflicht. 1965 
soziologischer und sozialpolitischer Literatur. 1966 
Arbeitsplan für den evangelischen Religionsunterricht an Realschulen. 
1966 
Adolph Diesterweg. Sein Leben und Wirken für Pädagogik und Schule. 
1966 
Theresienstädter Requiem. 1966 
Das Gebet in der Schule. 1966 
Aus nächster Nähe. Lebenserinnerungen 1884-1927. 1966 
Sein und Wahrheit. Über die Zusammengehörigkeit von Sein und Wahr
heit im Denken Martin Heideggers. 1965 
Schillerpredigten. 1909 
Wilhelm der Kaiser. 1965 
Die angewandte Aufklärung. Gesellschaft und Soziologie in Amerika. 1963 
Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologischen Analyse der Gegenwart. 1963 
an Deutschland. Zum Problem der Wiedervereinigung. 1966 
und die östlichen Nachbarn. Beiträge zu einer evangelischen Denkschrift. 
1966 
Elternhaus und Schule. 1961 
Welt in Bewegung. 1965 
Schatzkammern des Wissens. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen 
Bibliotheken. 1966 

Revision der Denkschrift. 1966 

Wenn die Sonne stirbt. 1966 
Bekenntnis- oder Gemeinschaftsschule? 1966 
und Verführung der Jugend durch Staat, Kirche und Gesellschaft. 1966 
Führung und Verführung. Pädagogik des Nationalsozialismus. 1964 
Neuer Nationalismus? 1965 
es einen gerechten Lohn? 1965 
Kultur und Religion der Germanen. 1961 
Pädagogik. 1964 
zur Bekenntnisschule. 1966 
zur christlich geprägten Gemeinschaftsschule. 1966 
Hilfswörterbuch für Historiker. 1964 
Aufzeichnungen 1945-1947. 1966 
fliegen keine Schmetterlinge. Kinderzeichnungen und Gedichte aus The
resienstadt 1942-1944. 
Schleiermachers Theorie der Geselligkeit und ihre Bedeutung für die 
Pädagogik. 1965 
Leviathan oder Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürger
lichen Staates. 1965 
Frieden im wissenschaftlich-technischen Zeitalter. 1966 
Erneuerung des Katechismusunterrichts. 1965 
Schicksal, Wesen und Gegenwart. 1965 
Jugendkunde und Jugendführung. 1966 
Brüder und Knechte. 1965 



Kremer, B. 
Leber, G. 
Lehrmaschinen 

Lichtenstein, E. 
Lorenzen, H. 
Machovec, M. 
Marienfeld, W. 

Marle, R. 
Mikat, P./ 
Schelsky, H. 
Miller, S. 
Mitscherlich, A. 
Mohler, A. 
Mueller, G. A. von: 

Neumann, R. 
Die Oberstufe 
01dendorff, A. 
Oppler, F. 
Osterloh, G. 
Parapsychologie. 
Pfeil, E. 
Poettgen, H: 
Publikationsmittel 

Ragotzi, D. 
Reisner, E. 
Reuter, R. 
Rhine, J. B./ 
Pratt, J. B. 
Richert, E. 
Riede!, K. V. 
Roebbelen, I. 
Roethlisberger, H.: 
Roth, A .. 
Sammlung 

Schimmel
Falkenau, W. 
Schnabel, R. 
Schreiber, J. 
Schulreform 
Selbstvernichtung 
Sorensen, T. C. 
Sozialkunde 
Spranger, E. 
Staatsbürgerkunde 
Stehle, H. J. 
Trouillet, B. 
Undeutsch, O. 
über 
Urban, G. 
Vertreibung 
Weber, M. 
Weizsäcker, C. F. v. 
Wendland, H. D. 
Wentorf, R. 
Wilhelm II. 
Zul1iger, H. 

Die Kunst zu überleben .. Zivilverteidigung in der Bundesrepublik. 1966 
Vermögensbildung in A11beitnehmerhand. 1966 
in kybernetischer und pädagogischer Sicht. Bd. 1 1963, Bd. 2 1964, Bd. 3 
1965. 
Zur Entwicklung des Bildungsbegriffs von Meister Eckhart bis Hegel. 1966 
Der Auftrag der Erziehung. 1964 
Marxismus und dialektische Theologie. 1965 
Heimatverzicht - Ja oder Nein? Eine Stellungnahme zu der Denkschrift 
der EKD. 1965 
Das theologische Problem der Hermeneutik. 1965 

Grundzüge einer neuen Universität. 1966 

Säkularität, Atheismus, Glaube. Eine Analyse unserer Zeit. 1965 
Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. 1965 
Was die Deutschen fürchten. 1965 
Der Kaiser . . . Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral 
G. A. v. Müller über die Ära Wilhelms II. 1965 
Polens Westarbeit. 1966 
der Gymnasien als Übergang zur Hochschule. 1964 
Grundzüge der Sozialpsychologie. 1965 
Das falsche Tabu. Betrachtungen über das deutsch-jüdische Problem. 1966 
Der Beitrag der Frau zur Bewältigung der modernen Welt. 1966 
Entwicklung, Ergebnisse, Probleme. 1966 
Die Familie im Gefüge der Großstadt. 1965 
Recht und Verwaltung der Höheren Schule in Nordrhein-Westfalen. 1966 
als Bildungsmacht. Referate der Tagung ... des Deutschen Instituts für 
Bildung und Wissen. 1965 
Die regionalen Zentralkataloge Deutschlands seit 1945. 1966 
Die Juden und das Deutsche Reich. 1966 
Orgeln in Westfalen. 1965 

Parapsychologie. 1962 

Die neue Gesellschaft in Ost und West. 1966 
Jugend und Fernsehen. 1966 
Zum Problem des Elternrechts. 1966 
Kirche am Sinai. Die Zehn Gebote in der christlichen Unterweisung. 1965 
lidee und Gestalt der Hauptschule. 1966 
der Beschlüsse der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik. 1966 

Breslau. Vom Herzog zum Gauleiter. 1965 

Macht ohne Moral. Eine Dokumentation über die SS. 1957 
Theologische Erkenntnis und unterrichtlicher Vollzug. 1966 
in Preußen 1809-1819. Entwürfe und Gutachten. 1966 
Hrsg. v. Ch. Zwingmann. 1965 
Kennedy. 1966 
Abriß der Sozialkunde. 1963 
Berliner Geist. Aufsätze, Reden und Aufzeichnungen. 1966 
in der Sowjetzone. 1965 
Nachbar Polen. 1963 
Die schwedischen Schulreformen. 1966 
Die psychologische Entwicklung der heutigen Jugend. 1966 
das Vaterland. - Hrsg. v. G. Möbus. 1965 
Religiöse Unterweisung in englischen Schulen und Sonntagsschulen. 1966 
und Versöhnung. Die Synode der EKD zur Denkschrift. 1966 
Die protestantische Ethik. 1965 
Gedanken über unsere Zukunft. Drei Reden. 1966 
Person und Gesellschaft in evangelischer Sicht. 1965 
Siegbert Stehmann. Ein Dichter in der Bewährung. 1965 
Reden des Kaisers. 1966 
Die Angst unserer Kinder. 1966 

Kirchen-, Theologie- und Religionsgeschichte, Ökumene 
Recht, Kirchenrecht 
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